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Ehemaliges Besoldungssystem – 
Verstoß gegen das AGG?  

 

 

Das Bundesarbeitsgericht hatte am 10. November 2011 ent-
schieden, dass die unterschiedliche Bezahlung nach Lebensal-
terstufen im ehemaligen Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) 
eine Diskriminierung nach dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) darstellt.  
 
Das Besoldungssystem der Bundesbeamten vor der Dienst-
rechtsreform am 1. Juli 2009 sah eine Besoldung nach dem 
Besoldungsdienstalter vor. Da das Erreichen der Dienstalterstu-
fen auch einen Bezug zum Lebensalter der Beamten hatte, ver-
stößt das Besoldungssystem vor dem 1. Juli 2009 möglicher-
weise ebenfalls gegen das AGG. Die bisher dazu ergangene 
Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte ist uneinheitlich. 
 
Alle Bundesbeamten, die bis zum 1. Juli 2009 noch nicht die 
letzte (höchste) Dienstaltersstufe ihrer Besoldungsgruppe er-
reicht hatten, könnten deshalb bis zu diesem Zeitpunkt eine 
Besoldung nach der höchsten Dienstaltersstufe ihrer Besol-
dungsgruppe verlangen.  
 
Beamte, die mögliche Ansprüche wahren möchten, können ei-
nen Musterwiderspruch über die Internetseite der GDL downlo-
aden und bei der Bezügestelle ihres zuständigen Dienstherrn 
einreichen. Für die zugewiesenen Beamten sind das die 
Dienststellen des Bundeseisenbahnvermögens. Die GDL wird 
ihren Mitgliedern, die den Rechtsweg einschlagen wollen, ent-
sprechenden Rechtschutz gewähren. Weitere Auskünfte ertei-
len die Bezirksgeschäftsstellen der GDL.  


